
  

 

  

Dienststunden:     Rathaus Dürnau: Montag u. Mittwoch von 09:00 Uhr – 11:00 Uhr sowie 17:00 Uhr – 19:00 Uhr     Dienststunden:     Rathaus Dürnau: Montag u. Mittwoch von 09:00 Uhr – 11:00 Uhr sowie 17:00 Uhr – 19:00 Uhr 
Telefon:  Rathaus Dürnau: 23 17 , Fax: 3 53 5 ,  E -M a i l :  i n f o@ du e r na u - bc .d e        Telefon:  Rathaus Dürnau: 23 17 , Fax: 3 53 5 ,  E -M a i l :  i n f o@ du e r na u - bc .d e  
 

 

Letzter Backtreff 2025: Donnerstag, 18.12.2025  Backtermin 2025: Freitag, 19.12.2025 
Erster Backtreff 2026:  Donnerstag, 08.01.2026  Backtermin 2026: Freitag, 09.01.2026 
 
 
Advenstfenster    
3. Advent:  Am Wäschhäusle, Schillings Kreuz  Verein Flurdenkmale 
4. Advent:  Rathaus     Gemeindeverwaltung, Gemeinderat 
 
 
 

-----------------------------------------------ENDE AMTLICHER TEIL------------------------------------------------ 
 
Projektidee? LEADER Oberschwaben stellt wieder Fördergelder bereit  

 
Das europäische Förderprogramm LEADER unterstützt Projekte zur Weiterentwick-

lung unserer Region. Sie haben eine Idee? Für die Umsetzung können Sie 

Fördergelder beantragen, sofern Ihr Projekt zu den LEADER-Zielen passt. 

Reichen Sie Ihren Projektantrag bis zum 25. Januar 2026 bei der Ge-

schäftsstelle von LEADER Oberschwaben ein. 
 

Was wird gefördert? 

Projekte, die sich strukturell auf unsere Region auswirken und gut zu den LEADER-Themen (öko-

logische und soziale Nachhaltigkeit, zukunftsfähige Infrastrukturen, regionales gemeinwohlorien-

tiertes Wirtschaften, Zusammenleben und Innovation) passen. 
 

Wer darf beantragen? 

Privatpersonen, Vereine, Verbände, Unternehmen, Kommunen, Kirchen … 
 

Kontakt: 

Auf unserer Homepage unter www.leader-oberschwaben.de finden Sie weitere Informationen 

sowie die Antragsunterlagen. Diese können Sie per Mail einreichen unter leader@lrasig.de. Bei 

Fragen schreiben Sie uns oder melden Sie sich telefonisch unter: 07571/102-5010 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

Öffentliche Sitzung Gemeinderat Dürnau 17.12.2025 
Die nächste Sitzung des Gemeinderates Dürnau findet am 17.12.2025 im Rathaus Dürnau statt. 
Beginn ist wie immer 19:30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem: 

• Beratung und Feststellung  
Gemeinde Dürnau, Jahresabschlusses mit Rechenschaftsbericht 2020“ 

• Beratung und Beschlussfassung 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan Gemeinde Dürnau 2026 

• Bekanntgabe „Eingeschränkte Abschlussbestätigung zur überörtlichen Prüfung“ 
Sie Sitzung findet wie gewohnt im Großen Sitzungssaal im Rathaus statt. Beginn: 19:30 Uhr. 
Die genaue Tagesordnung entnehmen Sie bitte dem Anschlag oder der Homepage der Ge-
meinde Dürnau unter „Bekanntmachung“ 
 

Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau - AN ALLE GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER -   
Änderung befestigter, versiegelter Flächen auf Ihrem Grundstück 
Größe oder Versiegelungsart – Anzeigepflicht –  
Sollten sich auf Ihrem Grundstück die bebauten oder befestigten (versiegelten) Flächen in deren 
Größe oder Versiegelungsart geändert haben, so sind diese Änderungen innerhalb eines Monats 
nach Fertigstellung Ihrer Gemeinde anzuzeigen.  
Die Flächenänderungen sind unter Einreichung prüffähiger Unterlagen mitzuteilen (Beschreibung 
der Änderung, Bauplan, Fotos, Rechnungen usw.). Gerne stellt Ihnen der Gemeindeverwaltungs-
verband Bögen zur Mitteilung der Flächenänderungen zur Verfügung. Diese finden Sie auf der 
Homepage des GVV. Sie können diese aber auch unter der Telefonnummer 07582 808-22 anfor-
dern  
 

Zisternen / Gartenwasser – und Brauchwasser 
 

Beim Betrieb von Zisternen zur Nutzung von Niederschlagswasser ist zu beachten: 
 

1. Fest mit dem Boden verbundene Zisternen ab 1m³ Fassungsvolumen, sind der Stadt/ Gemeinde 
unter Angabe der Nutzung und Einreichung belegender Unterlagen (Rechnungen, Fotos, usw.) 
mitzuteilen. 
  
2. Für Brauchwassernutzungen im Haushalt (z.B. WC-Spülung u.a.) ist eine teilweise Befreiung 
vom Benutzungszwang der öffentlichen Wasserversorgung erforderlich. Antragsformulare erhalten 
Sie bei der Verbandsverwaltung (Tel.: 07582/808-22). 
 
3. Der Betrieb von Zisternen ist nach § 13 Abs. 4 der Trinkwasserverordnung dem Gesundheits-
amt, Landratsamt Biberach, Rollinstr. 17, 88400 Biberach anzuzeigen. Sollten Sie dem noch nicht 
nachgegangen sein, empfehlen wir Ihnen dies umgehend nachzuholen. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie auch auf der Homepage des Landratsamt Biberach, Kreisgesundheitsamt (Trink-
wasserüberwachung) oder unter Tel.: 07351 52-0 (Zentrale). 
 
Vielen Dank für die Mithilfe. 
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